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Mischlingshunde-Show 
Tag der offenen Tür am 20. Mai 2007 
im Tierheim Göppingen 
 
 
Allgemeine Informationen 
Bei uns kann Ihr Mischling der Held des Tages werden! 
In zwei Gruppen prämieren wir die besten Mischlinge aus dem Kreis Göppingen 
(und natürlich darüber hinaus). Bei uns geht es nicht um ernste, genau definierte 
Rassestandards. Erzählen Sie uns von den Eigenheiten Ihres Hundes und prä-
sentieren Sie ihn vor unserer „hundekundigen“ Jury. 
 
Zeiten: 12:45 Anmeldeschluß 
 13:00 Vorführung Hunde bis 45 cm Schulterhöhe 
 anschl. Vorführung Hunde  ab 45 cm Schulterhöhe 
 
Startgeld: 10 EUR je Hund zugunsten unseres Tierheims 
 
Anmeldung: mit diesem Formular, um vorherige Anmeldung wird gebeten 

♦ per Fax an 07161 / 957599 
♦ per Post an Tierschutzverein GP, Pf 0291, 73002 Göppingen 
♦ oder im Tierheim abgeben   

 
Anmeldung zur Mischlingshunde-Show 
 
Name des Hundes: 

 
Alter:

 

 
Rasse-Mischung: 

 

  
  kleiner als 45 cm Schulterhöhe  männlich 
  größer als 45 cm Schulterhöhe  weiblich 

  
 

Die Geschichte 
Ihres Hundes 

Damit wir Ihren Liebling der Jury vorstellen können, erzählen Sie uns hier bitte möglichst viel über die besonderen 
Eigenschaften und Eigenheiten Ihres Hundes, was er besonders gerne macht (oder eben nicht macht) .... 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Besitzer: 

 

 (Name) 

 (Anschrift) 

 
Bitte melden Sie sich am Veranstaltungstag bis spätestens 15 min vor Beginn der Vorführung am 
Registrierungsstand. Nach Entrichtung der Startgebühr erhalten Sie Ihre Startnummer sowie weitere 
Informationen. 
 
WICHTIGER HINWEIS: 

! Laut Tierschutz-Hundeverordnung § 10 ist das Ausstellen kupierter Hunde verboten. Aus diesen Gründen 
bitten wir um Ihr Verständnis, wenn wir als Tierschutzverein kupierte Hunde von der Mischlingshunde-Show 
ausschließen. Falls der Eingriff aus medizinischen Gründen notwendig war, ist Ihr Hund natürlich herzlich 
willkommen (TSchG §6 Abs.1 S.2 Nr. 1a oder b)! 

 


